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1. Grundsteuer
1.1	 für die land- und forstwirtschaftlichen 
	 Betriebe (Grundsteuer A)	 450 v. H. 
1.2	 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	 450 v. H.

2.	 Gewerbesteuer	 400 v. H.

§ 6 

Unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendun-
gen und Auszahlungen im Sinne des § 117 Absatz 1 Satz 2 
NKomVG sind Aufwendungen und Auszahlungen bis zur 
Höhe von 15.000 Euro im Einzelfall.

Isernhagen, 12.12.2013

GEMEINDE ISERNHAGEN
Bogya

Bürgermeister

	 Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2014

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2014 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Die Region Hannover hat am 19. Febr. 2014, Az. 
151421(07), die Genehmigung gem. §§ 119 Abs. 4, 120 
Abs. 2 und 122 Abs. 2 des Niedersächsischen Kommunal-
verfassungsgesetzes (NKomVG) erteilt. 
Der Haushaltsplan liegt gem. § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG 
vom 14. März bis zum 24. März 2014 zur Einsichtnahme 
im Amt für Wirtschaft und Finanzen der Gemeinde Isern-
hagen, Bothfelder Str. 29, 2. OG., Zimmer 213, während 
der Dienststunden öffentlich aus.

Isernhagen, 06.03.2014

GEMEINDE ISERNHAGEN
Bogya

Bürgermeister

4.	 Stadt  PATTENSEN

	 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 134 A „Auf 
der Burg“:

	 Beschluss über den Bebauungsplan gem. § 10 Bau-
gesetzbuch (BauGB)

Aufgrund des § 1 Abs. 3 und § 10 BauGB in Verbindung 
mit den §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kommu-
nalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Pattensen in 
seiner Sitzung am 27.02.2014 die 1. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 134 A „ Auf der Burg“ als Satzung mit der 
Begründung beschlossen. 
Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 134 A „ Auf der 
Burg“ ist nach § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB aus dem Flächen-
nutzungsplan entwickelt. Er bedarf daher keiner Geneh-
migung der höheren Verwaltungsbehörde nach § 10 Abs. 
2 BauGB. 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt 
innerhalb der Ortslage von Pattensen Mitte. Er ist auf dem 
Kartenausschnitt verdeutlicht.

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsi-
schen Vermessungs- und Katasterverwaltung (LGLN) 

Interessierte können die 1. Änderung des Bebauungspla-
nes Nr. 134 A „Auf der Burg“ und die dazugehörige Be-
gründung in dem Verwaltungsgebäude der Stadtverwal-
tung Walter-Bruch-Straße 1, in 30982 Pattensen während 
der Sprechzeiten einsehen und über deren Inhalt Auskunft 
verlangen.
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Hinweise:
Eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Form-
vorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungs-
plans und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs werden unbeachtlich, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung schriftlich gegenüber der Stadt Pattensen unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden sind.
Die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 
des BauGB über die Entschädigung von durch den Bebau-

5.	 Stadt  SEHNDE

	 34. Änderung des Flächennutzungsplanes für den 
Bereich „Kleiner Mühlenweg“ im Ortsteil Bolzum 
der Stadt Sehnde

Die Region Hannover hat mit Verfügung vom 03.03.2014 
(AZ.: 61.03-21101-34/16-3/14) gem. § 6 Baugesetzbuch 
(BauGB) die am 19.12.2013 vom Rat beschlossene 34. Än-
derung des Flächennutzungsplans für den Bereich „Klei-
ner Mühlenberg“ im Ortsteil Bolzum der Stadt Sehnde 
genehmigt.

Der räumliche Geltungsbereich der 34. Änderung des Flä-
chennutzungsplans für den Bereich „Kleiner Mühlenweg“ 
liegt im Südosten des Ortsteiles Bolzum, östlich angren-
zend an die Straße „Sandweg“. Seine Lage wird im nach-
folgenden Kartenauszug verdeutlicht:

Geltungsbereich der 34. Änderung des Flächennutzungs-
plans 

ungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie über 
die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender Entschä-
digungsansprüche sind zu beachten. 
Mit dieser Bekanntmachung tritt die 1. Änderung des Be-
bauungsplanes Nr. 134 A „Auf der Burg“ in Kraft.

Pattensen, den 28.02.2014

Stadt Pattensen
Der Bürgermeister

Griebe

Quelle:	 Auszug aus den Geobasisdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen,  Ver-
messungs- und Katasterverwaltung Hannover

Mit dieser Bekanntmachung wird die 34. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Sehnde gem. § 6 Abs. 5 BauGB 
wirksam.


